
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2015

Daten für die Monate  
3/2015 bis 5/2015

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.3.15, 10.4.15, 11.5.15
ESt, KSt = 10.3.15
GewSt, GrundSt = 15.5.15

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.3.15, 13.4.15, 15.5.15
ESt, KSt = 13.3.15
GewSt, GrundSt = 18.5.15

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/15 = 27.3.15
Fälligkeit Beiträge 4/15 = 28.4.15
Fälligkeit Beiträge 5/15 = 27.5.15

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/13 5/14 8/14 12/14
+ 1,4 % + 0,9 % + 0,8 % + 0,2 %

Für alle Steuerpflichtigen

„Jahressteuergesetz 2015“: Die wichtigsten  
einkommensteuerlichen Änderungen im Überblick
 
| Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Kurz vor Toresschluss hat der Bundesrat 
in seiner letzten Sitzung am 19.12.2014 das Gesetz zur Anpassung der Abgabenord-
nung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (auch als Jahressteuergesetz 2015 bezeichnet) trotz zuvor geäußerter 
Bedenken doch noch passieren lassen. Der folgende Überblick befasst sich mit 
wichtigen einkommensteuerlichen Änderungen. |

Bessere Vereinbarung  
von Familie und Beruf 

Mit einer neu eingefügten Regelung 
werden weitere Leistungen des Arbeit-
gebers, die zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht wer-
den, ab 1.1.2015 steuerfrei gestellt.

Dies können sein:

 • Leistungen an ein Dienstleistungs-
unternehmen, das den Arbeitneh-
mer hinsichtlich der Betreuung 
von Kindern oder pflegebedürfti-
gen Angehörigen berät oder hier-
für Betreuungspersonen vermittelt 
(ohne betragliche Höchstgrenze).

 • Leistungen zur kurzfristigen Be-
treuung von Kindern, die das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben 

oder die wegen einer vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres einge-
tretenen Behinderung außerstande 
sind, sich selbst zu unterhalten 
oder von pflegebedürftigen Ange-
hörigen des Arbeitnehmers 
(Höchstgrenze von 600 EUR im Ka-
lenderjahr). Voraussetzung ist, dass 
es sich um eine zusätzliche, außer-
gewöhnliche Betreuung handelt, 
die zum Beispiel durch einen zwin-
genden beruflichen Einsatz zu au-
ßergewöhnlichen Dienstzeiten oder 
bei Krankheit eines Kindes bzw. 
pflegebedürftigen Angehörigen not-
wendig wird.

Erweiterung des Teilabzugsverbots 

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2014 beginnen, hat der Gesetzge-
ber die Regelungen zum Teilabzugs-

verbot (Betriebsausgabenabzug nur zu 
60 %) verschärft, wovon insbesondere 
sogenannte Betriebsaufspaltungen be-
troffen sind.
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Die wohl wichtigste Änderung betrifft 
den Betriebsausgabenabzug durch Wert-
minderungen betrieblicher Darlehen. 
Die Kürzungsvorschrift greift, wenn der 
Darlehensgeber zu mehr als 25 % am 
Stammkapital des Darlehensnehmers 
beteiligt ist oder war. Weitere Vorausset-
zung ist, dass das Darlehen nicht wie un-
ter fremden Dritten gewährt wurde. 

Darüber hinaus ist das Teilabzugsverbot 
auf Betriebsvermögensminderungen, 
Betriebsausgaben oder Veräußerungs-
kosten im Zusammenhang mit einer 
durch das Gesellschaftsverhältnis ver-
anlassten unentgeltlichen oder teilent-
geltlichen Nutzungsüberlassung von 
Wirtschaftsgütern anzuwenden, wenn 
der Steuerpflichtige zu mehr als 25 % 
am Stammkapital der Kapitalgesell-
schaft beteiligt ist oder war.

PRAXISHINWEIS | Somit sind die Re-
gelungen überholt, wonach das Teilab-
zugsverbot für substanzmindernde Auf-
wendungen (wie Abschreibungen und 
Erhaltungsaufwendungen) und für Sub-
stanzverluste (wie Teilwertabschrei-
bung und Forderungsverzicht) nicht gilt.  

Berufsausbildung: Neue Kriterien 
für die Erstausbildung 

Aufwendungen für eine erstmalige Be-
rufsausbildung oder für ein Erststudi-
um, das zugleich eine Erstausbildung 
vermittelt, sind keine Werbungskosten, 
wenn diese Berufsausbildung oder die-
ses Erststudium nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfindet. Aufwen-
dungen können in diesen Fällen nur als 
Sonderausgaben bis maximal 6.000 EUR 
im Kalenderjahr geltend gemacht wer-
den. Sie bleiben bei fehlenden Einkünf-
ten wirkungslos, da hier keine jahres-
übergreifende Verrechnung möglich ist.  

Um der problematischen Abgrenzung 
zwischen Erst- und Zweitausbildung zu 
begegnen, hat der Gesetzgeber nun den 
Begriff der „Erstausbildung“ definiert. 
Nach der ab 2015 geltenden Regelung 
muss eine in Vollzeit (Dauer von durch-
schnittlich mindestens 20 Wochenstun-
den) durchgeführte Erstausbildung ei-
nen Zeitraum von mindestens 12 Mo-
naten umfassen. Ist eine Abschluss-
prüfung nicht vorgesehen, gilt die Aus-
bildung mit der tatsächlichen planmä-
ßigen Beendigung als abgeschlossen. 

Darüber hinaus erkennt der Gesetzge-
ber eine Berufsausbildung als Erstaus-

bildung an, wenn die Abschlussprüfung 
einer durch Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften geregelten Berufsausbil-
dung mit einer Mindestdauer von 12 Mo-
naten bestanden wurde, ohne dass die 
entsprechende Berufsausbildung zuvor 
durchlaufen wurde. 
 
Beachten Sie | Keine erste Berufsaus-
bildung sind nach der Gesetzesbegrün-
dung z.B. Kurse zur Berufsorientierung 
oder -vorbereitung, Kurse zur Erlan-
gung von Fahrerlaubnissen, Betriebs-
praktika, Anlerntätigkeiten oder die 
Grundausbildung bei der Bundeswehr.

PRAXISHINWEIS | Die Frage, ob der 
Ausschluss von Erstausbildungskos-
ten vom Betriebsausgaben- und Wer-
bungskostenabzug verfassungsgemäß 
ist, liegt dem Bundesverfassungsge-
richt zur Entscheidung vor.

Betriebsveranstaltungen 

Nicht zuletzt infolge der steuerzahler-
freundlichen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs zur Berechnung des 
geldwerten Vorteils bei Betriebsveran-
staltungen sah sich der Gesetzgeber 
gezwungen, hier Klarheit zu schaffen. 

Mit Wirkung ab 2015 gilt ein Freibetrag 
von 110 EUR. Vorteil gegenüber der bis-
herigen 110 EUR-Freigrenze: Auch bei 
höheren Aufwendungen bleiben 110 EUR 
pro Arbeitnehmer für zwei Betriebsver-
anstaltungen im Jahr steuerfrei.

In die Berechnung werden allerdings 
alle Aufwendungen einbezogen – auch 
die Kosten für den äußeren Rahmen der 
Veranstaltung (z.B. für einen Eventma-
nager). Die geldwerten Vorteile, die auf 
Begleitpersonen des Arbeitnehmers 
entfallen, werden dem Arbeitnehmer 
zugerechnet.

Versorgungsausgleich 

Ausgleichsleistungen zur Vermeidung 
des Versorgungsausgleichs nach einer 
Ehescheidung sind ab 2015 als Sonder-
ausgaben abzugsfähig, soweit dies der 
Verpflichtete mit Zustimmung des Be-
rechtigten beantragt. Im Gegenzug er-
folgt eine Besteuerung beim Empfänger.

Quelle | Gesetz zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
vom 22.12.2014, BGBl I 2014, 2417; BMF vom 
19.12.2014: „Was ändert sich im Steuerrecht im 
Jahr 2015?“; Berufsausbildungskosten: Az. des 
BVerfG: 2 BvL 23/14 und 2 BvL 24/14

Für Unternehmer

Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft: Positive 
Entwicklungen bei der 
Lieferung von Metallen

| Die Verwaltung hat die Nichtbean-
standungsregelung bei der Umsatz-
steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers für Lieferungen von 
bestimmten Metallen verlängert. Statt 
des 31.12.2014 gilt nun der 30.6.2015. |

Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit 
Ausnahme der Lieferungen von Gold, 
soweit sie bereits vor dem 1.10.2014 
unter die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers fielen), unedlen 
Metallen, Selen und Cermets, die nach 
dem 30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 
ausgeführt werden, ist es nicht zu be-
anstanden, wenn die Vertragspartner 
einvernehmlich noch von der Steuer-
schuldnerschaft des leistenden Unter-
nehmers ausgegangen sind. Dies setzt 
voraus, dass der Umsatz in zutreffen-
der Höhe versteuert wird. 

Der durch das Kroatiengesetz einge-
führte Wechsel der Steuerschuldner-
schaft sollte ursprünglich bereits für 
Umsätze gelten, die nach dem 30.9.2014 
ausgeführt werden. Mit Schreiben vom 
26.9.2014 hatte die Verwaltung geregelt, 
dass die Anwendung erst ab dem 
1.1.2015 zwingend erfolgen muss.

PRAXISHINWEIS | Aufgrund zahlrei-
cher Praxisprobleme wurde durch das 
„Jahressteuergesetz 2015“ nachjus-
tiert und ab dem 1.1.2015 eine betrags-
mäßige Grenze eingeführt. Danach 
setzt der Wechsel der Steuerschuld-
nerschaft voraus, dass „die Summe der 
für sie in Rechnung zu stellenden Ent-
gelte im Rahmen eines wirtschaftli-
chen Vorgangs mindestens 5.000 EUR 
beträgt.“ Darüber hinaus wurden eini-
ge Metallerzeugnisse aus dem Anwen-
dungsbereich herausgenommen. Auch 
hier gibt es bereits eine Nichtbean-
standungsregelung: Bei Lieferungen, 
die nach dem 31.12.2014 und vor dem 
1.7.2015 ausgeführt werden, ist es 
nicht zu beanstanden, wenn die Steu-
erschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers angewendet wird, obwohl 
durch die Neufassung der leistende 
Unternehmer Steuerschuldner wäre.

Quelle | BMF-Schreiben vom 5.12.2014, Az. IV 
D 3 - S 7279/14/10002, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 143470; BMF-Schreiben vom 22.1.2015, 
Az. IV D 3 - S 7279/14/10002-02
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Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerliche Privilegierung des  
Betriebsvermögens ist teilweise verfassungswidrig
 
| Die Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und Schenkung-
steuer ist angesichts ihres Ausmaßes und der eröffneten Gestaltungsmöglichkei-
ten mit dem Grundgesetz unvereinbar. Zu diesem Schluss kam das Bundesverfas-
sungsgericht und hat dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 30.6.2016 eingeräumt, 
um eine Neuregelung zu treffen. |

Entlastung für kleine und  
mittelständische Betriebe

In der Urteilsbegründung, die rund 300 
Textziffern umfasst, weist das Bundes-
verfassungsgericht darauf hin, dass es 
im Entscheidungsspielraum des Ge-
setzgebers liegt, kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die in personaler 
Verantwortung geführt werden, zur Si-
cherung ihres Bestands und damit auch 
zur Erhaltung der Arbeitsplätze von der 
Erbschaftsteuer weitgehend oder voll-
ständig freizustellen. Für jedes Maß der 
Steuerverschonung benötigt der Ge-
setzgeber allerdings tragfähige Recht-
fertigungsgründe.

Die Privilegierung des unentgeltlichen 
Erwerbs betrieblichen Vermögens ist 
unverhältnismäßig, soweit die Verscho-
nung über den Bereich kleiner und mitt-
lerer Unternehmen hinausgreift, ohne 
eine Bedürfnisprüfung vorzusehen.

Lohnsummenregelung

Die Lohnsummenregelung hält das 
Bundesverfassungsgericht grundsätz-
lich für verfassungsgemäß, nicht je-
doch die Freistellung von Betrieben mit 
nicht mehr als 20 Beschäftigten, da 
hier eine unverhältnismäßige Privile-
gierung vorliegt.

Hintergrund: Das Erbschaftsteuerge-
setz sieht für die Übertragung von Be-
triebsvermögen, land- und forstwirt-
schaftlichem Vermögen und Anteilen an 
Kapitalgesellschaften, an denen der 
Übertragende zu mehr als 25 % beteiligt 
ist, Vergünstigungen in Form eines Ver-
schonungsabschlags (85 % nach der 
Regelverschonung, 100 % nach dem Op-
tionsmodell) und ggf. eines Abzugsbe-
trags vor. Die Steuerbefreiung ist von 
Behaltensfristen und der Einhaltung 
der Lohnsummenregel abhängig. Nach 
der Lohnsummenregelung darf die im 
übertragenen Unternehmen gezahlte 
Lohnsumme innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Erwerb insgesamt 400 % der 

Ausgangslohnsumme nicht unter-
schreiten. Beim Optionsmodell gelten 
sieben Jahre und 700 %.

Verwaltungsvermögen

Die Regelung über das Verwaltungs-
vermögen (z.B. Wertpapiere) ist verfas-
sungswidrig, weil sie den Erwerb von 
begünstigtem Vermögen selbst dann 
verschont, wenn es bis zu 50 % aus Ver-
waltungsvermögen besteht, ohne dass 
hierfür ein tragfähiger Rechtferti-
gungsgrund vorliegt. Das Ziel, steuerli-
che Gestaltungsmöglichkeiten zu un-
terbinden, kann die Regelung kaum er-
reichen. Sie dürfte die Verlagerung von 
privatem in betriebliches Vermögen 
eher begünstigen.

Status quo und Ausblick

Das Bundesverfassungsgericht hat den 
Gesetzgeber verpflichtet, spätestens 
bis zum 30.6.2016 eine Neuregelung zu 
treffen. Gleichzeitig ordnet das Gericht 
die Fortgeltung der Normen bis zu ei-
ner Neuregelung an. 

Ein umfassender Vertrauensschutz 
wird damit aber nicht gewährt. In der 
Urteilsbegründung heißt es, „... dass 
die Anordnung der Fortgeltung der ver-
fassungswidrigen Normen keinen Ver-
trauensschutz gegen eine auf den Zeit-
punkt der Verkündung dieses Urteils 
bezogene rückwirkende Neuregelung 
begründet, die einer exzessiven Aus-
nutzung gerade der als gleichheitswid-
rig befundenen Ausgestaltungen die 
Anerkennung versagt.“

Experten gehen derzeit davon aus, dass 
sich der Gesetzgeber bei den Neurege-
lungen in erster Linie an den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts orien-
tieren und keine grundlegende Reform 
erfolgen wird. Gleichwohl ist zu beach-
ten, dass jedes Gesetzgebungsverfahren 
seine eigene Dynamik entwickeln kann. 

Quelle | BVerfG-Urteil vom 17.12.2014, Az. 1 
BvL 21/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143542

Für alle Steuerpflichtigen

Schärfere Regeln  
bei der strafbefreienden 
Selbstanzeige

| Die strafbefreiende Selbstanzeige bei 
Steuerhinterziehung bleibt erhalten. 
Die Voraussetzungen wurden aber 
durch eine gesetzliche Neuregelung ab 
dem 1.1.2015 verschärft. |

Hinzuweisen ist insbesondere auf fol-
gende Neuregelungen: 

 • Die Grenze, bis zu der eine Steuer-
hinterziehung ohne Zahlung eines 
zusätzlichen Geldbetrags bei der 
Selbstanzeige straffrei bleibt, wurde 
von 50.000 EUR auf 25.000 EUR ge-
senkt. Der zu zahlende Geldbetrag 
ist in Abhängigkeit des Hinterzie-
hungsvolumens gestaffelt.

 • Hervorzuheben ist auch die gene-
relle Ausdehnung des Berichti-
gungszeitraums auf zehn Jahre. 
Bislang bestand diese Verpflich-
tung nur in Fällen einer besonders 
schweren Steuerhinterziehung.

Quelle | Gesetz zur Änderung der Abgaben-
ordnung und des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung vom 22.12.2014, BGBl I 2014, 2415

Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur optimalen 
Steuerklassenwahl 2015

| Für Ehegatten, die beide Arbeitneh-
mer sind, hat das Bundesfinanzministe-
rium ein Merkblatt zur optimalen Steu-
erklassenwahl für 2015 veröffentlicht. 
Das Merkblatt kann unter www.iww.de/
sl557 heruntergeladen werden. |

Ehegatten, die beide unbeschränkt 
steuerpflichtig sind, nicht dauernd ge-
trennt leben und beide Arbeitslohn be-
ziehen, können für den Lohnsteuerab-
zug wählen, ob sie beide in die Steuer-
klasse IV eingeordnet werden wollen 
oder ob einer von ihnen (der Höherver-
dienende) nach Steuerklasse III und der 
andere nach Steuerklasse V besteuert 
werden will. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, die Steuerklassenkombination 
IV/IV mit Faktor zu wählen.

Quelle | BMF vom 27.11.2014: „Merkblatt zur 
Steuerklassenwahl für das Jahr 2015 bei Ehe-
gatten oder Lebenspartnern, die beide Arbeit-
nehmer sind“ 
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Für Arbeitgeber

Aufzeichnungspflichten beim Mindestlohn

| Seit dem 1.1.2015 gilt grundsätzlich ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 EUR 
pro Stunde. Dabei müssen Arbeitgeber gewisse Aufzeichnungspflichten beachten, 
worauf der Deutsche Steuerberaterverband jüngst hingewiesen hat. |

Besondere Aufzeichnungspflichten gel-
ten nach dem Mindestlohngesetz für alle 
in § 2a SchwarzArbG (Gesetz zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit und illega-
len Beschäftigung) genannten Wirt-
schaftszweige (z.B. für das Bau-, Gast-
stätten- und Speditionsgewerbe) sowie 
für alle geringfügig Beschäftigten. 

Arbeitgeber müssen Beginn, Ende und 
Dauer der täglichen Arbeitszeit für alle 

Arbeitnehmer in den betroffenen Wirt-
schaftsbereichen und -zweigen auf-
zeichnen. Diese Aufzeichnung ist spä-
testens sieben Tage nach der erbrach-
ten Arbeitsleistung anzufertigen und 
mindestens zwei Jahre aufzubewah-
ren. Dieselben Pflichten gelten bei-
spielsweise auch für Entleiher von Ar-
beitskräften.

Quelle | DStV, Mitteilung vom 22.12.2014

Für alle Steuerpflichtigen

Verwaltung äußert  
sich zur Anerkennung 
von Aufwandsspenden

| Das Bundesfinanzministerium hat ein 
neues Schreiben zur Anerkennung von 
Aufwandsspenden veröffentlicht, das 
ab dem 1.1.2015 anzuwenden ist. |

Zum Hintergrund

Die Verwaltung geht bei ehrenamtlich 
tätigen Mitgliedern davon aus, dass die 
Tätigkeiten unentgeltlich und ohne Auf-
wendungsersatzanspruch erbracht wer-
den. Diese Vermutung ist aber widerleg-
bar. Wurde ein Aufwendungsersatzan-
spruch eingeräumt und verzichtet der 
Steuerpflichtige anschließend auf die-
sen, kann er den entgangenen Ersatzan-
spruch als Sonderausgaben geltend 
machen, wenn der Verein eine Zuwen-
dungsbestätigung erteilt hat.

Ausführungen von  
besonderer Relevanz

Hervorzuheben sind zwei Aspekte:

 • Ein Aufwendungsersatzanspruch 
kann auch bei einem rechtsgülti-
gen Vorstandsbeschluss anerkannt 
werden, wenn der Vorstand dazu 
durch eine Regelung in der Satzung 
ermächtigt wurde. 

Hinweis | Dies hatte das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg kürz-
lich noch abgelehnt, da ein An-
spruch nach der gesetzlichen Re-
gelung entweder durch Vertrag 
oder Satzung eingeräumt worden 
sein muss.

 • Ein wesentliches Indiz für die 
Ernsthaftigkeit eines Aufwen-
dungsersatzanspruchs ist die zeit-
liche Nähe der Verzichtserklärung 
zur Fälligkeit des Anspruchs. Nach 
Meinung der Finanzverwaltung ist 
die Verzichtserklärung noch zeit-
nah, wenn bei einmaligen Ansprü-
chen innerhalb von drei Monaten 
und bei einer regelmäßigen Tätig-
keit alle drei Monate ein Verzicht 
erklärt wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 25.11.2014, Az. IV 
C 4 - S 2223/07/0010 :005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 143471; FG Berlin-Brandenburg, Ur-
teil vom 4.3.2014, Az. 6 K 9244/11

Für alle Steuerpflichtigen

Ist die Einheitsbewertung beim Grundvermögen 
verfassungswidrig?

| Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob 
die Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grundvermögens seit dem Fest-
stellungszeitpunkt 1.1.2009 verfassungswidrig sind. |

Hintergrund: Einheitswerte werden für 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 
für Betriebsgrundstücke und für andere 
Grundstücke festgestellt. Sie sind ne-
ben den Steuermesszahlen und den von 
den Gemeinden festgelegten Hebesät-
zen Grundlage für die Bemessung der 
Grundsteuer. Maßgebend für die Fest-
stellung der Einheitswerte sind in den 
alten Bundesländern und West-Berlin 
die Wertverhältnisse zum 1.1.1964 
(Hauptfeststellungszeitpunkt).

Der Bundesfinanzhof ist der Ansicht, 
dass die Maßgeblichkeit dieser veralte-
ten Wertverhältnisse (spätestens) seit 
dem Feststellungszeitpunkt 1.1.2009 
nicht mehr mit den verfassungsrechtli-
chen Anforderungen an eine gleich-
heitsgerechte Ausgestaltung des Steu-
errechts vereinbar ist. Die seit 1964 
eingetretene rasante städtebauliche 
Entwicklung gerade im großstädtischen 
Bereich, die Fortentwicklung des Bau-
wesens nach Bauart, Bauweise, Konst-
ruktion und Objektgröße sowie andere 
tiefgreifende Veränderungen am Immo-
bilienmarkt finden keinen angemesse-
nen Niederschlag im Einheitswert.

Beachten Sie | Die Vorlage betrifft 
nicht die Bewertung des Grundvermö-
gens in den neuen Bundesländern, für 
die die Wertverhältnisse am Hauptfest-

stellungszeitpunkt 1.1.1935 maßgebend 
sind. Die Gründe, die den Bundesfinanz-
hof zur Vorlage veranlasst haben, gelten 
aber aufgrund dieses noch länger zu-
rückliegenden Hauptfeststellungszeit-
punkts erst Recht im Beitrittsgebiet.

Praxishinweise

In 2010 hatte der Bundesfinanzhof die 
Vorschriften über die Einheitsbewer-
tung des Grundvermögens für Stichtage 
bis zum 1.1.2007 noch als verfassungs-
gemäß beurteilt. Gegen dieses Urteil ist 
eine Verfassungsbeschwerde anhängig.

Der aktuelle Vorlagebeschluss steht 
dem Erlass von Einheitswertbeschei-
den, Grundsteuermessbescheiden und 
Grundsteuerbescheiden sowie der Bei-
treibung von Grundsteuer nicht entge-
gen. Die Bescheide werden jedoch für 
vorläufig zu erklären sein.

Sollte das Bundesverfassungsgericht 
eine Verfassungswidrigkeit annehmen, 
ist es durchaus denkbar, dass dem Ge-
setzgeber für vergangene Zeiträume 
eine Nachbesserung ermöglicht wird.
 
Quelle | BFH, Beschluss vom 22.10.2014, Az. 
II R 16/13, anhängig beim BVerfG unter Az. 1 BvL 
11/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 173438; 
BFH-Urteil vom 30.6.2010, Az. II R 12/09, anhän-
gig beim BVerfG unter Az. 2 BvR 287/11
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Für Unternehmer

Rechnungslegung: Keine Rückstellung für  
freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses
 
| Für die Verpflichtung zur Prüfung des Jahresabschlusses einer Personenhan-
delsgesellschaft darf eine Rückstellung nicht gebildet werden, wenn diese Ver-
pflichtung ausschließlich durch den Gesellschaftsvertrag begründet worden ist. 
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall war gesellschaftsvertrag-
lich vereinbart, dass die Geschäftsfüh-
rung den Jahresabschluss bis zum 
15.5. des nachfolgenden Geschäfts-
jahres aufzustellen hat und der Jah-
resabschluss von einem Angehörigen 
der wirtschafts- oder steuerberaten-
den Berufe zu prüfen ist. Eine gesetz-
liche (öffentlich-rechtliche) Verpflich-
tung zur Prüfung der Jahresabschlüs-
se bestand weder nach dem Publizi-
tätsgesetz noch nach den Vorschriften 
des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Durch die Prüfungsverpflichtung wer-
den im Ergebnis die Kontrollrechte und 
Ansprüche der einzelnen Gesellschaf-
ter gestärkt. Die Selbstverpflichtung 
dient damit ausschließlich dem einzel-
nen Gesellschafter. Der Anspruch auf 
Durchführung des Prüfungsverfahrens 
kann nur innerhalb des Gesellschafter-

verbundes geltend gemacht und durch-
gesetzt werden, so der Bundesfinanz-
hof. Er stellt daher keine Außenver-
pflichtung im Sinne des § 249 HGB dar.

In diesem Zusammenhang ist es auch 
unerheblich, dass der einzelne Gesell-
schafter die Verpflichtung der Gesell-
schaft, den Jahresabschluss prüfen zu 
lassen, einklagen kann. Die Einklag-
barkeit macht die freiwillige Selbstver-
pflichtung nämlich nicht zur Außenver-
pflichtung, die zurückgestellt werden 
könnte. 

Hinweis | Insoweit stehen sich die ein-
zelnen Gesellschafter – denen ein ent-
sprechendes Klagerecht zusteht – und 
die Personengesellschaft nicht als 
fremde Dritte gegenüber.

Quelle | BFH-Urteil vom 5.6.2014, Az. IV R 
26/11, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142628

Für Arbeitnehmer

Verlust einer Darlehensforderung als  
Werbungskosten

| Der Verlust einer aus einer Gehaltsumwandlung entstandenen Darlehensforde-
rung eines Arbeitnehmers gegen seinen Arbeitgeber kann zu Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit führen, wenn die Darlehenshingabe 
vorrangig zur Sicherung des Arbeitsplatzes erfolgte und der Arbeitnehmer deshalb 
einen Darlehensverlust in Kauf genommen hat. |

Gewährt ein Arbeitnehmer ein Darlehen, 
um Zinsen zu erwirtschaften, stehen re-
gelmäßig die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen im Vordergrund. Geht in einem 
solchen Fall die Darlehensvaluta verlo-
ren, sind Aufwendungen, die das Kapital 
selbst betreffen (z.B. Anschaffungskos-
ten, Tilgungszahlungen oder der Verlust 
des Kapitals selbst), bei der Ermittlung 
der Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich nicht abziehbar.

Der Verlust der Darlehensforderung 
kann allerdings als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit zu berücksichtigen 
sein, wenn der Arbeitnehmer das Risiko 

des Darlehensverlusts aus beruflichen 
Gründen bewusst auf sich genommen 
hat und die Erzielung von Zinsen nicht 
im Vordergrund stand. 

Hinweis | Dass ein außenstehender 
Dritter, insbesondere eine Bank, dem 
Arbeitgeber kein Darlehen mehr ge-
währt hätte, ist lediglich ein Indiz für 
eine beruflich veranlasste Darlehens-
hingabe, nicht aber unabdingbare Vor-
aussetzung für den Werbungskosten-
abzug bei den Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit. 

Quelle | BFH-Urteil vom 10.4.2014, Az. VI R 
57/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142416

Für Arbeitgeber

Neue Geringfügigkeits-
Richtlinien veröffentlicht

| Die Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung haben die Richtlinien für 
die versicherungsrechtliche Beurtei-
lung von geringfügigen Beschäftigun-
gen (Geringfügigkeits-Richtlinien) be-
kannt gegeben (Stand: 12.11.2014). |

Wichtige Punkte im Überblick

Im Vergleich zur letzten Fassung vom 
20.12.2012 ergeben sich u.a. folgende 
Änderungen:

 • Erhöhung der Zeitgrenzen für kurz-
fristige Beschäftigungen für eine 
Übergangszeit vom 1.1.2015 bis 
31.12.2018 auf drei (bisher zwei) Mo-
nate bzw. 70 (bisher 50) Arbeitstage.

 • Analog zur Änderung bei der kurz-
fristigen Beschäftigung wird die 
Zeitgrenze für ein vorübergehen-
des unvorhersehbares Überschrei-
ten der Entgeltgrenze bei geringfü-
gigen Beschäftigungen von zwei auf 
drei Monate innerhalb eines Zeit-
jahres für die Übergangszeit vom 
1.1.2015 bis 31.12.2018 angepasst.

 • Klarstellung, dass Arbeitgeber bei 
schwankenden Arbeitsentgelten im 
Rahmen der Jahresprognose zur 
Ermittlung des regelmäßigen Ar-
beitsentgelts allein die Einhaltung 
der jährlichen Geringfügigkeits-
grenze von 5.400 EUR unterstellen 
können, ohne die Arbeitseinsätze 
und damit die zu erwartenden Ar-
beitsentgelte für die einzelnen Mo-
nate im Vorfeld festzulegen.

 • Wegfall der Bestandschutzregelun-
gen für Beschäftigungen mit einem 
regelmäßigen Arbeitsentgelt von 
400,01 bis 450,00 EUR, die über 2012 
hinaus sozialversicherungspflichtig 
geblieben sind, zum 31.12.2014. 
Diese Arbeitnehmer sind bei einem 
unveränderten Arbeitsentgelt bis 
regelmäßig 450 EUR im Monat ab 
1.1.2015 ausschließlich als gering-
fügig entlohnt Beschäftigte bei der 
Minijob-Zentrale anzumelden.

Quelle | Richtlinien für die versicherungs-
rechtliche Beurteilung von geringfügigen Be-
schäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien) 
vom 12.11.2014, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
143499
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Für alle Steuerpflichtigen

Sind Scheidungskosten weiterhin als außergewöhnliche 
Belastung abzugsfähig?

| Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat als erstes Finanzgericht über die Frage 
entschieden, ob Scheidungskosten nach der ab 2013 geltenden Neuregelung als 
außergewöhnliche Belastung steuermindernd berücksichtigt werden können. Da-
nach sind Prozesskosten für die Ehescheidung selbst abzugsfähig, nicht aber die 
sogenannten Scheidungsfolgesachen. |

Zum Hintergrund

Nach der langjährigen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs waren Zivilpro-
zesskosten – mit Ausnahme von Schei-
dungskosten – grundsätzlich nicht als 
außergewöhnliche Belastungen abzieh-
bar.

Unter Änderung seiner bisherigen 
Rechtsprechung hatte der Bundesfi-
nanzhof in 2011 jedoch entschieden, 
dass Zivilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen zu berücksichti-
gen sind, wenn der Steuerpflichtige dar-
legen kann, dass die Rechtsverfolgung 
eine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bietet und nicht mutwillig erscheint. 

Diese günstige Rechtsprechung hat der 
Gesetzgeber mit Wirkung ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2013 ausgehebelt. 
Nunmehr heißt es: „Aufwendungen für 
die Führung eines Rechtsstreits (Pro-
zesskosten) sind vom Abzug ausge-
schlossen, es sei denn, es handelt sich 
um Aufwendungen, ohne die der Steu-
erpflichtige Gefahr liefe, seine Existenz-
grundlage zu verlieren und seine le-
bensnotwendigen Bedürfnisse in dem 
üblichen Rahmen nicht mehr befriedi-
gen zu können.“

Strittig ist nun, ob
 • mit der Neuregelung „nur“ die 

Rechtslage vor der steuerzahler-
freundlichen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs wieder herge-
stellt werden sollte oder

 • damit auch die Sonderbehandlung 
der Ehescheidungskosten entfällt.

Entscheidung des Finanzgerichts

Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Rheinland-Pfalz sind die Prozesskosten 
für eine Ehescheidung auch nach der 
Neuregelung als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar. Denn der Geset-
zestext knüpft exakt an eine Formulie-
rung aus der bis 2010 geltenden Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs an.

Diese Anknüpfung weist darauf hin, 
dass der Gesetzgeber keine neuartigen, 
sondern die dieser Rechtsprechung zu-
grunde liegenden Wertungen in das Ge-
setz einfließen lassen wollte. 

Unter „Verlust der Existenzgrundlage“ 
ist auch der Verlust der seelischen Exis-
tenzgrundlage zu verstehen, die nach 
Zerrüttung einer Ehe ohne Scheidung 
anzunehmen ist. Daher ist die Zwangs-
läufigkeit solcher Kosten grundsätzlich 
zu bejahen.  

Dagegen stellen die (prozessualen) Kos-
ten für Scheidungsfolgesachen (Unter-
halt, Ehewohnung und Haushalt, Güter-
recht, Sorgerecht, Umgangsrecht) keine 
außergewöhnlichen Belastungen dar. 
Die Zwangsläufigkeit ist u.a. deshalb zu 
verneinen, da sie der Steuerpflichtige 
dadurch vermeiden kann, dass er die 
Einbeziehung von Folgesachen in den 
Scheidungsverbund nicht beantragt.

Praxishinweise

Gegen diese Entscheidung ist ebenso 
wie gegen das Urteil des Finanzgerichts 
Münster, das die vorgenannten Ausfüh-
rungen im Kern bestätigt hat, die Revi-
sion anhängig.

Auch für Veranlagungszeiträume ab 
2013 sollten Scheidungskosten als au-
ßergewöhnliche Belastung geltend ge-
macht werden. Da die Finanzverwal-
tung diese Aufwendungen jedoch vor-
erst nicht berücksichtigen wird, sollte 
Einspruch eingelegt und das Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden.

Beachten Sie | Außergewöhnliche Be-
lastungen wirken sich nur dann steuer-
mindernd aus, wenn sie die im Gesetz 
festgelegte zumutbare Belastung über-
steigen. Die Höhe hängt dabei u.a. vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte ab.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
16.10.2014, Az. 4 K 1976/14, Rev. BFH Az. VI R 
66/14 unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143189; FG 
Münster, Urteil vom 21.11.2014, Az. 4 K 1829/14 E, 
Rev. BFH Az. VI R 81/14

Für Kapitalanleger

Keine Zweitwohnung-
steuer für leer stehende 
Wohnungen

| Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
zwei Revisionsverfahren entschieden, 
dass die Zweitwohnungsteuer für eine 
leer stehende Wohnung nicht erhoben 
werden darf, wenn sie ausschließlich 
als Kapitalanlage und nicht auch für ei-
gene Wohnzwecke bzw. als Wohnung für 
Angehörige vorgehalten wird. |

Zwar darf eine Gemeinde zunächst da-
von ausgehen, dass eine Zweitwohnung 
auch bei zeitweiligem Leerstand der 
persönlichen Lebensführung dient und 
daher zweitwohnungsteuerpflichtig ist. 
Diese Vermutung wird aber erschüttert, 
wenn der Inhaber seinen Entschluss, 
die Wohnung ausschließlich zur Kapi-
talanlage zu nutzen (auch wenn er sie 
nicht vermietet), durch objektive Um-
stände erhärten kann. 

Nach der Gesamtwürdigung durch die 
Vorinstanz lag eine Mehrzahl solcher 
Umstände in beiden Fällen vor. U.a. war 
in den Wohnungen jahrelang kein Strom 
bzw. Wasser verbraucht worden. 

Quelle | BVerwG-Urteil vom 15.10.2014, Az. 9 C 
5.13; BVerwG-Urteil vom 15.10.2014, Az. 9 C 6.13

Für Unternehmer

Bei Aufträgen an  
eine OHG muss keine 
Künstlersozialabgabe
abgeführt werden

| Vergibt ein Unternehmen Aufträge an 
eine Werbeagentur, die in der Rechts-
form einer offenen Handelsgesell-
schaft (OHG) geführt wird, muss es kei-
ne Künstlersozialabgabe abführen. Das 
Bundessozialgericht hat nämlich ent-
schieden, dass Zahlungen an eine OHG 
nicht als Entgelt für selbstständige 
Künstler im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 
Künstlersozialversicherungsgesetz an-
zusehen sind. |

Hinweis | Auch Zahlungen an juristi-
sche Personen (z.B. GmbH), Komman-
ditgesellschaften (KG) sowie GmbH & 
Co. KGs sind nicht abgabepflichtig.

Quelle | BSG-Urteil vom 16.7.2014, Az. B 3 KS 
3/13 R, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142916
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Für Arbeitgeber

Rentenversicherung: 
Beitragssenkung um 0,2 %

| Der Beitragssatz für die Rentenversi-
cherung wurde für das Jahr 2015 auf 
18,7 % festgesetzt. Dies bedeutet eine 
Senkung um 0,2 %.  |

Hinweis | Auch in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung erfolgte eine 
Senkung des Beitragssatzes von 25,1 % 
auf 24,8 %.

PRAXISHINWEIS | Ein gegenteiliger 
Effekt kann allerdings dadurch eintre-
ten, dass die Beitragsbemessungs-
grenzen erhöht wurden. Diese geben 
an, bis zu welchem Bruttoeinkommen 
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung erhoben werden. Z.B. ist die 
Grenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung (West) um 1.200 EUR auf 
72.600 EUR angehoben worden.   

Quelle | Verordnung zur Bestimmung der 
Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für das Jahr 2015 vom 22.12.2014, 
BGBl I 2014, 2396; Verordnung über maßge-
bende Rechengrößen der Sozialversicherung 
für 2015 vom 1.12.2014, BGBl I 2014, 1957

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Neues zur zinswirksamen Rückwirkung  
von Rechnungsberichtigungen

| Das Finanzgericht Niedersachsen hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage 
vorgelegt, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen einer Rechnungsberichti-
gung Rückwirkung zukommen kann. |

Zum Hintergrund 

War der Vorsteuerabzug z.B. wegen ei-
ner unvollständigen Rechnung unzutref-
fend, kann dies unter Umständen zu ho-
hen Nachzahlungszinsen führen. Nach 
Ansicht der Verwaltung kann der Vor-
steuerabzug bei Rechnungsberichtigun-
gen nämlich erst zu dem Zeitpunkt in 
Anspruch genommen werden, in dem 
der Rechnungsaussteller die Rechnung 
berichtigt und die zu berichtigenden 
Angaben an den Rechnungsempfänger 
übermittelt hat. Die Verzinsung würde 
allerdings entfallen, wenn eine rück-
wirkende Berichtigung der Rechnung 
zulässig wäre.

Seit den Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofs (insbesondere aus 2010 und 
2013) wird in der Rechtsprechung und 
im Schrifttum kontrovers über eine 
zinswirksame Rückwirkung von Rech-
nungsberichtigungen diskutiert.

Fragen an den  
Europäischen Gerichtshof

Das Finanzgericht Niedersachsen hält 
insbesondere folgende Punkte für klä-
rungsbedürftig: 

 • Zunächst geht es um die Klarstel-
lung, ob die vom Europäischen Ge-
richtshof im Jahr 2004 getroffene 
Feststellung, dass der Vorsteuer-
abzug erst im Zeitpunkt der Erstel-
lung einer ordnungsgemäßen 
Rechnung vorzunehmen ist, auch 
für den Fall der Ergänzung einer 
unvollständigen Rechnung gelten 
soll oder ob in einem solchen Fall 
eine Rückwirkung zulässig ist. 

 • Sofern eine rückwirkende Berichti-
gung möglich ist, ist zu klären, ob 
und ggf. welche Mindestanforde-
rungen an eine rückwirkungsfähige 
Rechnung zu stellen sind, insbe-
sondere ob die ursprüngliche Rech-
nung bereits eine Steuernummer 
oder Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer enthalten muss. 

 • Zuletzt stellt sich die Frage, ob die 
Berichtigung noch rechtzeitig ist, 
wenn sie erst im Einspruchsverfah-
ren erfolgt.

Quelle | FG Niedersachsen, Beschluss vom 
3.7.2014 , Az. 5 K 40/14, EuGH Az. C-518/14, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 143310; EuGH-Ur-
teil vom 8.5.2013, Rs. C-271/12; EuGH-Urteil 
vom 15.7.2010, Rs. C-368/09

Für Unternehmer

IHK-Mitgliedschaft auch bei rechtswidriger Betätigung

| Die Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer erfasst auch Personen, 
die gewerbliche Einkünfte aus rechtswidrigem Handeln erzielen. Das hat das Ver-
waltungsgericht Berlin entschieden. |

Für Arbeitnehmer

Abzugsbeschränkung  
bei doppelter Haushalts-
führung gilt nicht  
für Maklerkosten

| Bei einer doppelten Haushaltsfüh-
rung sind die abzugsfähigen Unter-
kunftskosten seit 2014 auf 1.000 EUR 
pro Monat begrenzt. Die Abzugsbe-
schränkung gilt jedoch nicht für Mak-
lerkosten. |

In dem aktualisierten Anwendungs-
schreiben zur Reisekostenreform hat 
das Bundesfinanzministerium folgende 
Klarstellung aufgenommen: Makler-
kosten, die für die Anmietung einer 
Zweitwohnung oder -unterkunft entste-
hen, sind als Umzugskosten zusätzlich 
als Werbungskosten abziehbar oder 
vom Arbeitgeber steuerfrei erstattbar. 
Sie sind nicht in die 1.000 EUR-Grenze 
einzubeziehen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 24.10.2014, Az. 
IV C 5 - S 2353/14/10002; Rz. 104, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 143138

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte zwischen 
2006 und 2011 laufende Einnahmen 
durch den Verkauf von Altmetall er-
langt, das er bei seinem damaligen Ar-
beitgeber unterschlagen hatte. Aus 
diesem Grund zog ihn das Finanzamt 
für diesen Zeitraum nachträglich zur 
Zahlung von Umsatz- und Gewerbe-
steuern heran. Im Anschluss hieran 
verlangte die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Berlin Mitgliedsbeiträge 
– und zwar zu Recht, wie das Verwal-
tungsgericht Berlin befand.

Die Kammerzugehörigkeit tritt Kraft 
Gesetz ein, soweit die Voraussetzungen 
dafür vorliegen, ohne dass es eines ge-
sonderten Beitrittsakts bedarf. Das Tat-
bestandsmerkmal der Veranlagung zur 
Gewerbesteuer ergibt sich dabei allein 
aus den Feststellungen der Steuerbe-
hörden, deren Entscheidungen Tatbe-
standswirkung zukommt. Hieran ist die 
IHK ebenso wie das Gericht gebunden. 
Dass die Tätigkeit Straftatbestände er-
füllt, ist insoweit nicht relevant.
Quelle | VG Berlin, Urteil vom 12.12.2014, Az. 
VG 4 K 122.14
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Für Unternehmer

Gutschriftsempfänger 
kann die unberechtigt  
ausgewiesene Umsatz-
steuer schulden

| Erfolgt die Rechnungserstellung durch 
den Leistungsempfänger, definiert das 
Umsatzsteuergesetz diesen Vorgang als 
Gutschrift. Nach einer rechtskräftigen 
Entscheidung des Finanzgerichts Müns-
ter schuldet der Gutschriftsempfänger 
die zu Unrecht ausgewiesene Umsatz-
steuer zumindest dann, wenn er sich die 
Gutschrift zu Eigen gemacht hat. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Unternehmerin erbrachte Ver-
mittlungsleistungen, über die sie von 
der Leistungsempfängerin Gutschrif-
ten mit offenem Umsatzsteuerausweis 
erhielt. Diese Gutschriften zeichnete 
sie ab und sandte sie der Leistungs-
empfängerin zurück. Da sie Kleinun-
ternehmerin war, gab sie keine Um-
satzsteuererklärungen ab. 

Das Finanzamt kam nach einer Be-
triebsprüfung jedoch zu dem Ergebnis, 
dass die Kleinunternehmerin die in den 
Gutschriften ausgewiesene Umsatz-
steuer wegen des unberechtigten 
Steuerausweises schulde und erließ 
daraufhin Umsatzsteuerbescheide.

In der Literatur werden zu der Frage, ob 
eine unberechtigt ausgewiesene Um-
satzsteuer vom Aussteller oder vom 
Empfänger der Gutschrift geschuldet 
wird, unterschiedliche Meinungen ver-
treten. Nach Ansicht des Finanzge-
richts Münster trifft den Gutschrifts-
empfänger die Steuerschuldnerschaft 
jedenfalls dann, wenn er sich die Gut-
schrift zu Eigen gemacht hat – und das 
war hier der Fall. Durch die Unterzeich-
nung und Rücksendung der Gutschrif-
ten hat die Kleinunternehmerin näm-
lich zu erkennen gegeben, dass sie der 
jeweiligen Gutschrift zustimmt.

Hinweis | In einer anderen Rechtssa-
che ist ein Revisionsverfahren zu der 
Frage anhängig, ob auch Gutschriften 
gegenüber Nichtunternehmern oder 
über nicht ausgeführte Leistungen un-
ter die Regelung des unberechtigten 
Steuerausweises fallen.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 9.9.2014, Az. 
15 K 2469/13 U, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
143236; Rev. BFH Az. XI R 46/13

Für Unternehmer

Kein Betriebsausgabenabzug für vom Arbeitgeber 
überlassenes Fahrzeug

| Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber einen Pkw, den er nicht nur für 
Privatfahrten, sondern auch im Rahmen einer selbstständigen Arbeit nutzt, können 
keine fiktiven Betriebsausgaben abgezogen werden. Das hat das Finanzgericht 
Münster entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Unternehmensberater erzielte so-
wohl Arbeitslohn als auch Einkünfte 
aus selbstständiger Arbeit. Sein Arbeit-
geber stellte ihm einen Pkw zur Verfü-
gung, den er auch privat nutzte. Hierfür 
erfolgte eine Besteuerung nach der 
Ein-Prozent-Regel. Der Ansatz eines 
weiteren Sachbezugs für die Nutzungs-
möglichkeit im Rahmen der selbst-
ständigen Tätigkeit erfolgte nicht. 

In der Folge machte der Unterneh-
mensberater einen Teil des Sachbe-
zugswerts als fiktive Betriebsausgaben 
geltend. Diesen Aufwand berücksich-
tigte das Finanzamt jedoch nicht, weil 
für die betriebliche Nutzung auch kein 
entsprechender Vorteil angesetzt wor-
den war – und zwar zu Recht, wie das 
Finanzgericht Münster befand.

Im Streitfall lagen keine Betriebsaus-
gaben vor, da der Unternehmensbera-
ter für das Fahrzeug weder Ausgaben 
noch Aufwand getragen hat.

Darüber hinaus kann der wegen der 
Ein-Prozent-Regel erfasste Sachbezug 
nicht (anteilig) als fiktive Betriebsaus-
gaben berücksichtigt werden. Dieser 

Sachbezug erfasst nämlich lediglich die 
private Nutzung und nicht die Nutzung 
des Fahrzeugs in einem anderen Be-
trieb.

Nach Auffassung des Finanzgerichts 
Münster hätte ein derartiger betriebli-
cher Verbrauch des Nutzungsvorteils 
allenfalls dann in Betracht kommen 
können, soweit bei den Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit noch ein 
weiterer Sachbezug für die betriebli-
che Nutzung des Fahrzeugs versteuert 
worden wäre. Dieser Sachbezug hätte 
gegebenenfalls im Rahmen der selbst-
ständigen Tätigkeit „verbraucht” wer-
den können. Dies war allerdings hier 
nicht der Fall.

Beachten Sie | Da höchstrichterlich 
noch nicht eindeutig geklärt ist, inwie-
fern die Nutzung eines vom Arbeitgeber 
gestellten Pkw zu Betriebsausgaben in 
einem anderen Betrieb des Steuer-
pflichtigen führt, hat das Finanzgericht 
die Revision zugelassen, die inzwischen 
anhängig ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 26.9.2014, Az. 
11 K 246/13 E, Rev. BFH Az. III R 33/14, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 143311

Für alle Steuerpflichtigen

Zur Besteuerung der Mütterrente

| Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich aktuell mit der Frage be-
fasst, in welcher Höhe die sogenannte Mütterrente zu besteuern ist. |

Hintergrund: Ab dem 1.7.2014 wird 
Müttern oder Vätern für die Erziehungs-
zeiten ihrer vor 1992 geborenen Kinder 
die sogenannte Mütterrente gezahlt. 
Hierbei handelt es sich um einen Teil 
der Leibrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung.

Bei dieser Rentenerhöhung handelt es 
sich nicht um eine regelmäßige Renten-
anpassung, sondern um eine außeror-
dentliche Neufestsetzung des Jahres-
betrags der Rente. Die Mütterrente wird 
somit nicht in vollem Umfang besteuert. 

Der steuerfreie Teil der Rente ist neu 
zu berechnen. Dabei wird der bisherige 
steuerfreie Teil der Rente um den steu-
erfreien Teil der Mütterrente erhöht.  

◼◼ Beispiel

Bezieht eine Rentnerin seit 2005 oder 
früher eine Rente, beträgt der Besteue-
rungsanteil der Mütterrente – wie auch 
der der ursprünglichen Rente – 50 %.

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein vom 
10.11.2014, Az. VI 307 - S 2255 - 152
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Für Unternehmer

Freiberufliche Tätigkeit selbstständiger Ärzte trotz  
Beschäftigung angestellter Ärzte

| Selbstständige Ärzte werden grundsätzlich auch dann freiberuflich und nicht ge-
werblich tätig, wenn sie ärztliche Leistungen von angestellten Ärzten erbringen las-
sen. Voraussetzung ist jedoch, dass sie die Voruntersuchungen bei den Patienten 
durchführen, für den Einzelfall die Behandlungsmethode festlegen und sich die Be-
handlung „problematischer Fälle“ vorbehalten, so der Bundesfinanzhof. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Gemeinschaftspraxis für Anäs-
thesie mit einem mobilen Anästhesie-
betrieb erbrachte ihre Leistungen auch 
unter Mithilfe einer angestellten Ärz-
tin. Eine Voruntersuchung und die sich 
daraus ergebende Entscheidung über 
die Behandlungsmethode erfolgte in-
des in jedem Einzelfall durch einen Ge-
sellschafter der Praxis (Praxisinhaber). 
Die eigentliche Anästhesie führte nach 
den Voruntersuchungen dann in ein-
fach gelagerten Fällen auch die ange-
stellte Ärztin ohne Aufsicht durch einen 
Praxisinhaber durch.

Das Finanzamt sah die Tätigkeit der 
Gemeinschaftspraxis wegen Beschäf-
tigung der angestellten Ärztin nicht 
als freiberufliche Tätigkeit der Gesell-
schafter an und forderte Gewerbe-
steuer – allerdings zu Unrecht, wie der 
Bundesfinanzhof entschied.

Die Mithilfe qualifizierten Personals ist 
für die Freiberuflichkeit des Berufsträ-
gers auch im Bereich der ärztlichen Tä-
tigkeit unschädlich, wenn dieser bei der 
Erledigung der einzelnen Aufträge auf-

grund eigener Fachkenntnisse leitend 
und eigenverantwortlich tätig wird. 
Diesen Anforderungen genügt eine pa-
tientenbezogene regelmäßige und ein-
gehende Kontrolle der Tätigkeit des an-
gestellten Fachpersonals.

Wollte man – wie die Verwaltung – darü-
ber hinaus die unmittelbare Ausführung 
der Anästhesietätigkeit durch die Gesell-
schafter verlangen, würde man den Ein-
satz fachlich vorgebildeten Personals im 
Heilberufebereich faktisch ausschließen 
und die Gesetzesanforderungen über-
dehnen, so der Bundesfinanzhof.

PRAXISHINWEIS | Abzugrenzen sind 
dabei nach wie vor die Fälle, in denen 
die Vielzahl der angestellten Ärzte und 
der durchzuführenden Untersuchungen 
eine laufende Überwachung faktisch 
unmöglich machen oder in denen eine 
Überwachung daran scheitert, dass der 
Praxisinhaber nicht dieselbe Qualifika-
tion wie der angestellte Arzt hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 16.7.2014, Az. VIII R 
41/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 174024

Für Vermieter

Zur Zurechnung von Vermietungseinkünften

| Für die Zurechnung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es nicht 
entscheidend, ob der Steuerpflichtige rechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer 
des Mietobjekts ist. Vielmehr ist maßgebend, wer den Tatbestand der Erzielung von 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung verwirklicht. Dies ist derjenige, der die 
rechtliche oder tatsächliche Macht hat, ein Wirtschaftsgut anderen entgeltlich auf 
Zeit zur Nutzung zu überlassen. Darauf hat das Finanzgericht Nürnberg in einem 
aktuellen Streitfall hingewiesen. |

Im Streitfall ging es im Kern um die 
Frage, wem die Vermietungseinkünfte 
zuzurechnen sind, wenn nur ein Mitei-
gentümer gegenüber den Mietern als 
Vermieter aufgetreten ist und er auch 
die Mieten vereinnahmt hat. 

Erfolgt das Auftreten ausschließlich in 
eigenem Namen und ist für die Mieter 
als fremde Dritte nicht erkennbar, dass 

weitere Personen an den Mietverhält-
nissen hätten beteiligt werden sollen, 
sind die Vermietungseinkünfte aus-
schließlich dem als Vermieter auftre-
tenden Miteigentümer zuzurechnen, so 
das Finanzgericht Nürnberg.

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 21.8.2014, 
Az. 6 K 197/14, NZB eingelegt, Az. des BFH: IX B 
111/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143390

Für Arbeitnehmer

Häusliches Arbeitszimmer 
bei Schulleitern

| Einem Schulleiter mit Unterrichts-
verpflichtung wird das Dienstzimmer in 
der Schule grundsätzlich nur für die 
Verwaltungstätigkeit, nicht aber für die 
Lehrtätigkeit (Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts) zur Verfügung gestellt, 
sodass Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer regelmäßig bis zu 
1.250 EUR im Jahr zu berücksichtigen 
sind. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Schulleiter mit Unterrichtsver-
pflichtung machte Aufwendungen (an-
teilige Kosten für Wasser, Strom, Müll, 
Heizöl, Schornsteinfeger, Gebäude-
versicherung und Grundsteuer sowie 
anteilige Absetzungen für Abnutzung) 
für sein häusliches Arbeitszimmer bis 
zum Höchstbetrag von 1.250 EUR gel-
tend. Da das Finanzamt diese Wer-
bungskosten nicht berücksichtigte, 
wandte er sich an das Finanzgericht 
Sachsen, das seine Ansicht schließ-
lich bestätigte.

Hintergrund: Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer sind u.a. 
dann als Werbungskosten zu berück-
sichtigen, wenn dem Steuerpflichtigen 
für die berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 
Höhe der abziehbaren Aufwendungen ist 
in diesem Fall auf 1.250 EUR pro Jahr 
begrenzt.

Die Ansicht des Finanzamts, wonach im 
Einzelfall festgestellt werden müsse, 
ob das Dienstzimmer für die Lehrtätig-
keit nicht zur Verfügung steht, konterte 
das Finanzgericht Sachsen wie folgt: 

Regelmäßig stellt der Dienstherr nur 
dem Schulleiter ein Dienstzimmer zur 
Verfügung. Das für alle Lehrer zugäng-
liche Lehrerzimmer dient Aufenthalts- 
und Besprechungszwecken und ist zur 
konzentrierten Unterrichtsvor- und 
-nachbereitung ungeeignet. Daraus 
schlussfolgert der Bundesfinanzhof zu-
treffend, dass auch dem Schulleiter 
sein Dienstzimmer vom Dienstherren 
nicht für seine Lehrtätigkeit, sondern 
zweckbestimmt für seine Verwaltungs-
aufgaben überlassen wird. 

Quelle | FG Sachsen, Urteil vom 13.8.2014 , Az. 
8 K 636/14, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143237 
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Für Arbeitnehmer

Umzugskostenpauschalen 
für 2014 und 2015

| Umzugskosten können Werbungskos-
ten darstellen, sofern sie beruflich ver-
anlasst sind. Für sonstige Umzugskos-
ten (beispielsweise Trinkgelder an das 
Umzugspersonal, Kosten für den Abbau 
bzw. die Installation von Elektrogeräten) 
sowie für umzugsbedingte Unterrichts-
kosten gewährt die Finanzverwaltung 
Pauschalen. Das Bundesfinanzministe-
rium hat nunmehr die Pauschalen ver-
öffentlicht, die ab 1. März 2014 sowie ab 
1. März 2015 gelten. |

Für die Frage, welche der nachfolgen-
den Pauschalen anzuwenden sind, ist 
das Datum maßgebend, an dem der 
Umzug beendet wurde. Darüber hinaus 
ist zu beachten, dass sich die Umzugs-
kostenpauschale um 50 % erhöht, wenn 
ein Arbeitnehmer innerhalb von fünf 
Jahren das zweite Mal aus beruflichen 
Gründen umzieht. 

◼◼ Pauschalen für 2014 und 2015

Umzugsbedingte Unterrichtskosten:

ab 1.1.2014: 1.752 EUR
ab 1.3.2014: 1.802 EUR
ab 1.3.2015: 1.841 EUR

Sonstige Umzugskosten:

Verheiratete: 
ab 1.1.2014: 1.390 EUR
ab 1.3.2014: 1.429 EUR
ab 1.3.2015: 1.460 EUR

Ledige: 
ab 1.1.2014: 695 EUR
ab 1.3.2014: 715 EUR
ab 1.3.2015: 730 EUR

Zuschlag für weitere Personen im 
Haushalt (nicht Ehepartner):
ab 1.1.2014: 306 EUR
ab 1.3.2014: 315 EUR
ab 1.3.2015: 322 EUR

Hinweis | Anstelle der Pauschalen 
können auch die im Einzelfall nachge-
wiesenen höheren Umzugskosten als 
Werbungskosten abgezogen werden.

Ist der Umzug privat veranlasst, kön-
nen die Kosten nicht als Werbungskos-
ten abgezogen werden. Es sollte jedoch 
geprüft werden, ob die Umzugsdienst-
leistungen als haushaltsnahe Dienst-
leistungen zu berücksichtigen sind. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 6.10.2014, Az. IV 
C 5 - S 2353/08/10007, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 142983

Für Kapitalanleger

Zur Verrechnung von Altverlusten mit  
Kapitaleinkünften bei der Abgeltungsteuer

| Nach einer aktuellen Entscheidung des Finanzgerichts Münster können zum 
31.12.2008 festgestellte Verlustvorträge aus negativen Kapitaleinkünften nicht 
unmittelbar mit positiven Kapitalerträgen späterer Jahre verrechnet werden. We-
gen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat das Finanzgericht die Re-
vision zum Bundesfinanzhof zugelassen. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall erzielten Eheleute in 2009 
u.a. auch Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen. Zum 31.12.2008 war ein Verlust-
vortrag zur Einkommensteuer festge-
stellt worden, der aus negativen Kapi-
taleinkünften der Vorjahre herrührte. 
Die Eheleute waren der Ansicht, dass 
der Verlustvortrag isoliert mit den im 
Jahr 2009 erzielten Kapitaleinkünften 
verrechnet werden könne und auf die 
verbleibenden Kapitalerträge der 
günstige Abgeltungsteuersatz (25 %) 
Anwendung finden müsse. 

Das Finanzamt lehnte dies ab und ver-
rechnete die Altverluste im Rahmen 
der Günstigerprüfung mit den gesam-
ten Einkünften und wandte auf den 
verbleibenden Betrag den (über 25 % 
liegenden) tariflichen Einkommen-
steuersatz an.

Hinweis | Die Günstigerprüfung gibt 
dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, 
seine Kapitalerträge nicht der Abgel-
tungsbesteuerung, sondern der tarifli-
chen Einkommensteuer zu unterwer-
fen. Die Günstigerprüfung kann u.a. da-
zu genutzt werden, Verluste aus ande-
ren Einkunftsarten mit positiven Kapi-
talerträgen zu verrechnen oder die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen der tarifli-

chen Einkommensteuer zu unterwerfen, 
wenn diese niedriger sein sollte als der 
Abgeltungsteuersatz von 25 %.

Das Finanzgericht Münster teilte die 
Auffassung des Finanzamts. Die gesetz-
lichen Regelungen zu der ab 2009 gel-
tenden Abgeltungsteuer lassen es zwar 
zu, bestimmte Sachverhalte im Rahmen 
der Steuerveranlagung abzuziehen und 
trotzdem den günstigen Abgeltungsteu-
ertarif anzuwenden. Nach Sinn und 
Zweck der Abgeltungsteuer sind hierbei 
aber nur solche Sachverhalte zu erfas-
sen, die vom jeweiligen Kreditinstitut 
nicht berücksichtigt werden konnten. 
Hierzu gehören z.B. ein nicht ausge-
schöpfter Sparerpauschbetrag oder 
Verluste, die bei einem anderen Kredit-
institut realisiert wurden. 

Auch die Regelungen über die Verrech-
nung von Verlusten aus Wertpapierge-
schäften für einen Übergangszeitraum 
von fünf Jahren bis zum 31.12.2013 las-
sen keine andere Beurteilung zu, so das 
Finanzgericht, sodass eine Berücksich-
tigung der Altverluste nur außerhalb der 
Abgeltungsbesteuerung möglich ist.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 25.11.2014, 
Az. 2 K 3941/11 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
143628

Für Arbeitgeber

Ehrenmitgliedschaft eines ehemaligen Arbeitnehmers 
im Golfclub als Arbeitslohn?

| Wird einem früheren firmenspielberechtigten Vorstandsmitglied einer Bank nach 
dessen Eintritt in den Ruhestand eine Ehrenmitgliedschaft in einem Golfclub ge-
währt und verzichtet der Golfclub auf die Mitgliedsbeiträge, liegt nur dann Arbeits-
lohn vor, wenn mit der Zuwendung die Arbeitsleistung des Vorstandsmitglieds ent-
lohnt werden soll. So lautet ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs. |

Arbeitslohn liegt in einem solchen Fall 
nicht allein deshalb vor, weil die Ehren-
mitgliedschaft allen firmenspielbe-
rechtigten Vorstandsmitgliedern einer 
Bank gewährt wurde oder der Arbeitge-
ber an der Verschaffung der Ehrenmit-

gliedschaft mitgewirkt hat. Entschei-
dend ist vielmehr der Rechtsgrund der 
Zuwendung.

Quelle | BFH-Urteil vom 17.7.2014, Az. VI R 
69/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 142953
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Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld ist bis zum 
Abschluss des dualen 
Studiums möglich

| Eltern können für ein Kind, das wäh-
rend eines dualen Studiums einen Ab-
schluss in einer studienintegrierten 
praktischen Ausbildung erlangt, einen 
Kindergeldanspruch auch noch bis zum 
nachfolgenden Bachelorabschluss im 
gewählten Studiengang geltend ma-
chen. Da es sich insoweit um eine ein-
heitliche Erstausbildung handelt, ist es 
nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs unschädlich, wenn das Kind nach 
Abschluss seiner Lehre neben dem 
Studium mehr als 20 Stunden pro Wo-
che arbeitet. |

Zum Hintergrund 

Nach Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung oder eines Erststudiums 
ist eine Erwerbstätigkeit für den Kin-
dergeldanspruch grundsätzlich schäd-
lich. Der Gesetzgeber lässt aber auch 
Ausnahmen zu. Danach sind unschäd-
lich: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 
20 Stunden regelmäßiger wöchentli-
cher Arbeitszeit, ein Ausbildungs-
dienstverhältnis oder ein geringfügi-
ges Beschäftigungsverhältnis.

Entscheidung 

Im Streitfall wertete der Bundesfinanz-
hof das nach Abschluss des studienin-
tegrierten Ausbildungsgangs zum 
Steuerfachangestellten fortgesetzte 
Bachelorstudium noch als Teil einer 
einheitlichen Erstausbildung. Für die 
Frage, ob sich die einzelnen Ausbil-
dungsabschnitte als integrative Teile 
einer einheitlichen Erstausbildung dar-
stellen, kommt es darauf an, ob sie in 
einem engen sachlichen Zusammen-
hang (z.B. dieselbe Berufssparte, der-
selbe fachliche Bereich) zueinander 
stehen und in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang durchgeführt werden.   

Hinweis | Vorgenannte Ausführungen 
gelten jedoch nicht, wenn sich das Kind 
nicht ernsthaft und nachhaltig auf die 
Erlangung des Studienabschlusses vor-
bereitet. Eltern von nur „pro forma“ ein-
geschriebenen Studenten sollen von 
dieser Rechtsprechung nicht profitieren.

Quelle | BFH-Urteil vom 3.7.2014, Az. III R 
52/13, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143203

Für Kapitalanleger

Vereinbarung zum automatischen steuerlichen 
Informationsaustausch unterzeichnet

| Ende Oktober 2014 haben rund 50 Staaten eine Vereinbarung zum automatischen 
steuerlichen Informationsaustausch unterzeichnet. Hierdurch soll es für die Fi-
nanzbehörden leichter werden, Informationen über Konten aus dem Ausland zu er-
halten. |

Ab Januar 2016 wollen die beteiligten 
Staaten Daten über Konten sowie Zin-
sen, Dividenden oder Veräußerungs-
erlöse von Bürgern erheben, die in an-
deren Ländern leben. Im September 
2017 sollen diese Informationen dann 

erstmals über die Grenzen an andere 
Finanzbehörden fließen.

Quelle | Mitteilung der Bundesregierung vom 
29.10.2014: „Gemeinsam gegen Steuerhinter-
ziehung“

Für alle Steuerpflichtigen

Unterhaltsaufwendungen: Identifikationsnummer 
der unterhaltenen Person ist (künftig) anzugeben

| Ab dem Veranlagungszeitraum 2015 können Aufwendungen für den Unterhalt 
nur noch dann als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden, wenn der 
Leistende in seiner Steuererklärung die Identifikationsnummer der unterhaltenen 
Person angibt. |

Die unterhaltene Person muss dem 
Steuerpflichtigen für diese Zwecke die 
ihr erteilte Identifikationsnummer mit-
teilen. Kommt sie dieser Verpflichtung 
nicht nach, ist der Unterhaltsleistende 
berechtigt, die Identifikationsnummer 
bei dem für ihn zuständigen Finanzamt  
zu erfragen.

Diese Neuregelung hat der Gesetzge-
ber mit dem sogenannten Kroatienge-
setz verabschiedet. Sie hat zwar grund-
sätzlich erst für die Einkommensteuer-
Erklärung 2015 Bedeutung. Hand-
lungsbedarf könnte sich jedoch auch 
schon früher ergeben. 

PRAXISHINWEIS | Sollen Unterhalts-
aufwendungen im Lohnsteuer-Ermäßi-
gungsverfahren 2015 als Freibetrag 
berücksichtigt werden, verlangt die 
Verwaltung die Identifikationsnummer 
nämlich bereits im Lohnsteuer-Ermä-
ßigungsantrag 2015. Das Formular ent-
hält dafür ein neues Eintragungsfeld. 
Ein vereinfachter Ermäßigungsantrag 
2015 dürfte beim Vorliegen von Unter-
haltsaufwendungen ausscheiden.

Quelle | Gesetz zur Anpassung des nationa-
len Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur 
EU und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 25.7.2014, BGBl I 2014, 1266

Für alle Steuerpflichtigen

Verzinsung von Steueransprüchen: Zinssatz von 6 % 
pro Jahr steht nicht auf dem Prüfstand 

| Ungeachtet des niedrigen Zinsniveaus plant die Bundesregierung keine Änderung 
des Zinssatzes für die Verzinsung von Steueransprüchen. Der monatliche Zinssatz 
von 0,5 % hat sich trotz des über die Jahrzehnte wechselnden Zinsniveaus in mehr 
als 50 Jahren Praxis bewährt, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. |

Darüber hinaus führt die Bundesregie-
rung an, dass der Zinslauf der Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen erst 
nach Ablauf einer 15-monatigen Ka-
renzzeit beginnt und es keine Zinses-
zinsen gibt. Der effektive Zinssatz liege 
daher deutlich unter 6 % pro Jahr.

Hinweis | Kürzlich hatte sich auch der 
Bundesfinanzhof mit dieser Thematik 
beschäftigt und die Ansicht vertreten, 
dass der Zinssatz jedenfalls für Zeiträu-
me bis März 2011 verfassungsgemäß sei.
Quelle | BT-Drs. 18/2795 vom 9.10.2014; BFH-
Urteil vom 1.7.2014, Az. IX R 31/13
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für GmbH-Gesellschafter

Abgeltungsteuer: Keine Werbungskosten für  
nachträgliche Schuldzinsen

| Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen wesentli-
chen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, die auf Zeiträume nach der Veräu-
ßerung der Beteiligung entfallen, können ab dem Jahr 2009 nicht mehr als nach-
trägliche Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen 
werden. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte eine größe-
re GmbH-Beteiligung in 2001 mit Ver-
lust veräußert und in diesem Zusam-
menhang auf die Rückzahlung eines 
kreditfinanzierten Gesellschafterdar-
lehens verzichten müssen. 

Nachdem er für die Jahre 2005 bis 
2008 die Finanzierungskosten (Schuld-
zinsen) als nachträgliche Werbungs-
kosten bei Ermittlung seiner Einkünfte 
aus Kapitalvermögen abgezogen hatte, 
versagte das Finanzamt den Wer-
bungskostenabzug für das Jahr 2009 – 
und zwar zu Recht wie der Bundesfi-
nanzhof befand.

Seit Einführung der Abgeltungsteuer 
(ab dem Jahr 2009) ist der Abzug der 
tatsächlich entstandenen Werbungs-
kosten für private Kapitalerträge aus-
geschlossen. Das Gesetz gestattet nur 
noch den Abzug des Sparer-Pauschbe-
trags von 801 EUR (1.602 EUR bei Zu-

sammenveranlagung). Diese Regelung 
ist nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs verfassungsgemäß. 

Die Vorinstanz hatte die Ansicht vertre-
ten, dass die Regelungen zur Abgel-
tungsteuer erstmals auf nach dem 
31.12.2008 zufließende Kapitalerträge 
anwendbar seien, d.h. entscheidend sei 
allein, in welchem Jahr Kapitaleinnah-
men zufließen bzw. zufließen könnten. 
Da der Steuerpflichtige seine Beteili-
gung bereits in 2001 veräußert hatte, 
stünden die Schuldzinsen daher nicht 
im Zusammenhang mit Kapitalerträ-
gen, die nach dem 31.12.2008 zufließen.

Eine solche einschränkende Betrach-
tung wird nach der Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs weder dem Wortlaut 
der Regelung noch den Besonderheiten 
der Abgeltungsteuer gerecht.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.7.2014, Az. VIII R 
53/12, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143013

Für Unternehmer

Anzahlungen:  
Zur Korrektur der  
Vorsteuer bei fehlender 
Leistungserbringung

| Der Vorsteuerabzug aus Anzahlungen 
ist möglich, wenn eine ordnungsgemäße 
Anzahlungsrechnung vorliegt und die 
Zahlung geleistet worden ist. In einem 
bulgarischen Verfahren hat sich der Eu-
ropäische Gerichtshof nun mit der Frage 
befasst, ob ein Vorsteuerabzug bei nicht 
erbrachter Leistung auch dann zu be-
richtigen ist, wenn der Unternehmer die 
Anzahlung nicht zurückerhält. |

Sollte sich im Nachhinein herausstellen, 
dass es nicht mehr zur Ausführung der 
Leistung kommt, geht der Europäische 
Gerichtshof von einer zwingenden Vor-
steuerkorrektur aus der Anzahlung aus. 
Für diese Vorsteuerkorrektur ist es auch 
bei Beachtung des Neutralitätsgrund-
satzes unbeachtlich, ob der Anzahlungs-
empfänger seine Umsatzsteuerschuld 
spiegelbildlich korrigieren kann. In ei-
nem solchen Fall müssen die beiden 
Wirtschaftsbeteiligten nämlich nicht 
zwingend gleich behandelt werden. 

Auch eine fehlende Rückgewähr der 
Anzahlung ist kein Hindernis für eine 
Vorsteuerkorrektur, denn ein möglicher 
zivilrechtlicher Rückgewähr- und Aus-
gleichsanspruch berührt die vom Steu-
ergesetz vorgegebenen Rechte der Fi-
nanzverwaltung nicht.

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof 
und die Finanzverwaltung vertreten eine 
andere Ansicht. Danach ist der Vorsteu-
erabzug erst im Besteuerungszeitraum 
der Rückgewähr zu berichtigen. Die Re-
aktionen auf diese Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs bleiben vor-
erst mit Spannung abzuwarten.

Quelle | EuGH-Urteil vom 13.3.2014, Rs. C-107/13, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 143027; BFH-Urteil 
vom 2.9.2010, Az. V R 34/09; BMF-Schreiben vom 
9.12.2011, Az. IV D 2 - S 7333/11/10001

Für alle Steuerpflichtigen

NRW und Saarland haben Grunderwerbsteuer erhöht

| Nordrhein-Westfalen hat die Grunderwerbsteuer erhöht. Seit 1.1.2015 beträgt 
sie 6,5 % statt wie bisher 5 %, um den Haushalt weiter zu konsolidieren. Auch im 
Saarland werden seit 2015 nun 6,5 % (bisher 5,5 %) erhoben. |

Nach dem Grunderwerbsteuergesetz 
beträgt der Steuersatz 3,5 %. Die Bun-
desländer haben jedoch die Möglichkeit, 
den Steuersatz selbst festzulegen. 

Schleswig-Holstein, das Saarland und 
Nordrhein-Westfalen sind mit jeweils 
6,5 % „Spitzenreiter“. Bayern und Sach-
sen haben mit 3,5 % die geringsten Sätze.

Für Arbeitgeber

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 2015

| Das Bundesfinanzministerium hat das Muster für die elektronische Lohnsteuer-
bescheinigung 2015 bekanntgegeben. |

Wegen einiger neuer Bescheinigungs-
pflichten (z.B. Buchstabe F bei steuer-
freier Sammelbeförderung eines Arbeit-
nehmers zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte) sollte frühzeitig geprüft 

werden, ob die Aufzeichnungen im Lohn-
konto anzupassen sind.

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.9.2014, Az. IV 
C 5 - S 2378/14/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 142864


